
Text bei Härtefallantrag: 

„Sie haben die Möglichkeit, sich als Härtefall für eine prioritäre Berücksichtigung der Wahl Ihrer PJ-
Plätze zu registrieren. Diese Härtefallregelung stellt eine Ausnahme dar, für die es strenge Kriterien 
gibt. 

Aus der Meldung als Härtefall ergibt sich per se kein Anrecht auf die beantragten Plätze. Eine 
Berücksichtigung erfolgt nach ausführlicher Prüfung der Gründe und vorbehaltlich der zur Verfügung 
stehenden Plätze. Es werden nur Anträge akzeptiert, die schriftlich begründet sind. Weiterführende 
Dokumente (z.B. Atteste, Geburtsurkunden) müssen bis spätestens Ende der Registrierungsphase des 
PJ Portals im Studiendekanat (z.Hd. U. Kühnl) eingereicht werden.“ 

 

Mögliche Härtefallgründe:         Antrag und Nachweise:   

a) chronische Erkrankung od.  Behinderung ärztliches Attest 

b) Betreuung eigener minderjähriger Kind(er) Geburtsurkunde Kind(er) 

c) Pflege von nahen Angehörigen Nachweis über Pflegestatus 

d) Teilzeit 75% schriftl. Bestätigung HLPUG 

e)  Teilzeit 50% schriftl. Bestätigung HLPUG 

f) Promotion / Forschungsvorhaben  Promotionsvereinbarung 

 

Hinweis: 
Bitte stellen Sie keinen Härtefallantrag, wenn Sie flexibel sein möchten! 
      


